
Was uns schützt.
49. Ordentliche Bundesdelegiertenkonferenz 
Karlsruhe, 23. - 26. November 2023

Antragsteller*in: BAG Arbeit, Soziales, Gesundheit

Beschlussdatum: 01.10.2023

Änderungsantrag zu EP-WS-01

Von Zeile 2 bis 4:
am 9. Juni 2024 haben Sie die Wahl. Wir stehen vor der Entscheidung, ob wir das erhalten, was

uns stärkt, und das stärken, was uns schützt. Es geht um nicht weniger als unseren Friedenum

Frieden, Gerechtigkeit und Wohlstand.

Begründung

Der Verweis auf Wohlstand zieht sich, häufig wiederholt, durch die Präambel und weite Teile des

eigentlichen Programms, so dass ein krasses Ungleichgewicht zu anderen Werten, die zu einer

stabilen Gesellschaft beitragen, entsteht. Ohne sozialen Frieden ist auch der Wohlstand der Mitte

der Gesellschaft gefährdet. An zwei Stellen soll diesem Missverhältnis in der Präambel

entgegengewirkt werden (Z. 4 und Z.59-61).
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